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Alpung und Weidehaltung 
Sind Gemeinschaftsalmen und -weiden biokonform? 

von Dipl.-lng. Josef Gitterle 

Seit 24. August 2000 gilt für Biobetriebe 
die neue EU-Tierhaltungsverordnung. 
Seit diesem Zeitpunkt sind in der ge- 
samten EU für die pflanzliche und tieri- 
sche Erzeugung die einheitlichen Richt- 
linien der VO (EWG) Nr. 2092/91 einzu- 
halten. Für Biobetriebe bedeutet dies, 
dass sie ihre Tiere nur mehr auf Almen 
und Gemeinschaftsweiden auftreiben 
dürfen, welche gemäß den Biorichtlinien 
bewirtschaftet werden. Näheres dazu er- 
fahren Sie im folgenden Beitrag von 
Dipl.-lng. Josef Gitterle, Geschäftsführer 
der Zertifizierungsstelle BIKO Tirol, Ver- 
band Biokontrolle Tirol. 

Der Auftrieb von bio- Der gemeinsame Auftrieb 
logischen und konven- von biologischen und konven- 
tionellen Tieren auf tionellen Tieren auf eine Ge- 
Gemeinschaftsalmen meinschaftsweide oder Alm ist 
ist prinzipiell möglich prinzipiell möglich. Zu beach- 

ten ist dabei jedoch, dass die 
konventionellen Tiere aus ei- 
ner extensiven Tierhaltung 
(max. 2,O GVEha am Heimbe- 
trieb bzw. Teilnahme am 
ÖPUL) stammen. 

Einsatz von Dünger- und 
Pf lanzensc hutzmitteln 

Auf den Futterflächen 
durften in den letzten drei 
Jahren keine im Biolandbau 
unerlaubten Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel ausge- 
bracht werden. Wird Kraftfut- 
ter zugefüttert, so muss dieses 
biotauglich sein. Der auftrei- 
bznde Biobauer ist dafür ver- 
antwortlich, dass eine biokon- 
forme Bewirtschaftung er- 
folgt, die von der Kontroll- 
stelle auch nachvollziehbar 
überprüft werden kann. Die 
stichprobenweise Überprü- 
fung erfolgt anhand einer in- 
ternen Risikoanalyse und 

wird von der BIKO Tirol für 
alle Almen- und Gemein- 
schaftsweiden kostenlos durch- 
geführt. 

Die Einhaltung der Vorga- 
ben zur Bewirtschaftung sollte 
jedoch kein großes Problem 
mit sich bringen. Wird für 
Almflächen eine „Alpungs- 
und Behirtungsprämie" ausbe- 
zahlt, so dürfen ohnehin keine 
leicht löslichen Handelsdünger 
und chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmittel einge- 
setzt werden. Ab heuer ist im 
Rahmen des ÖPUL 2000 auch 
die chemisch-synthetische 
Einzelpflanzenbekämpfung 
verboten. Die Einhaltung die- 
ser Richtlinienvorgaben ist so- 
mit nicht nur für den Biobau- 
ern zwingend vorgeschrieben, 
sondern für alle Bauern. Eine 
Nichtbeachtung der biokonfor- 
men Bewirtschaftung könnte 
zu Rückzahlungsforderungen 
bereits ausbezahlter Alpungs- 
Prämien führen. Die Tiere der 
Biobauern müssten zudem vor 
einer biologischen Vermark- 
tung neuerlich die gesamten 

Umstellungsfristen durchlau- 
fen! 

Bi ove r ma r kt u n g 

Von den rund 4.000 öster- 
reichischen Almen mit Milch- 
gewinnung befinden sich 1.700 
in Tirol. Auf einem Viertel der 
Tiroler Almen wird die Milch 
verarbeitet, die restlichen Al- 
men liefern ihre Milch mit 
Fahrzeugen, Seilbahnen oder 
mit Hilfe von Milchleitungen 
in das Tal. Von etwas mehr als 
100 Almen wird die Milch als 
kontrolliert biologische an die 
Sennereien und Molkereien 
zur Weiterverarbeitung gelie- 
fert. In geringem Umfang wird 
die Milch bereits auf der Alm 
zu Biokäse verarbeitet und dort 
oder „Ab Hof' als biologisch 
erzeugtes Produkt direkt ver- 
marktet. 

Die meist sehr aufwendige 
getrennte Erfassung von Bio- 
milch durch Sennerei- und 
Molkereibetriebe steigt jedoch 
von Jahr zu Jahr. Während des 
Sommers ist das Angebot an 
biologisch erzeugter Talmilch 
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relativ gering, weshalb die 
Sammlung von biologischer 
Almmilch für die Molkereien 
und Sennereien umso interes- 
santer ist. Begrenzend wirktje- 
doch die aufwendige Samm- 
lung biologischer Almmilch, 
aber auch der Umstand, dass 
auf Gemeinschaftsalmen viele 
Biobauern ihre Kühe zusam- 
men mit konventionellen Tie- 
ren im selben Stall melken. Le- 
diglich 22 % der Tiroler Al- 
men sind Eigenalmen, 6 % 
sind Servitutsalmen und 72 % 
der Almen sind Gemein- 
schaftsalmen. 

Bio-Milch 

Die Tierhaltungsverord- 
nung 2092/91 gibt klar vor, 
dass nur Milch von Biokühen 
als biologische vermarktet 
werden darf. Selbst eine ge- 
ringfügige Vermischung mit 
Milch konventioneller Alm- 
oder Weidekühe ist nicht mög- 
lich! Werden Biokühe zusam- 
men mit konventionellen 
Kühen während des Tages auf 
einer biokonformen Gemein- 
schaftsweide oder Alm gehal- 
ten, jedoch getrennt im eige- 
nen Stall gemolken, so kann 
die Milch problemlos als bio- 
logische vermarktet werden. 
Eine biologische Vermarktung 
von Milch(-Produkten) von ei- 
ner Alm, auf der konventionel- 
le Kühe und Bkkühe gemein- 
sam im selben Stall gehalten 
und gemolken werden, ist je- 
doch in der Regel nicht mög- 
lich. Hierzu bedarf es nämlich 
einer klaren räumlichen Tren- 
nung in der Tierhaltung, 
Milchgewinnung, -lagerung, - 

1 
transport und in , 

der Milchverarbei- 
tung. Problemlos 
ist hingegen die 
im Tiroler Unter- 
land häufig prakti- 
zierte gemeinsame 
Almbewirtschaf- 
tung mehrerer 
Bauern bei ge- 
trennter Stallhaltung und 
Milchgewinnung. 

1 
Kontrollerfahrungen 

Erfreulicherweise sind die 
gemachten Erfahrungen sehr 
positiv ausgefallen. Bei den 
Almkontrollen machte die 
BIKO Tirol bisher kaum nega- 
tive Erfahrungen mit der Ein- 
haltung der Biorichtlinien. 
Aufgrund von Vorgaben der 
Alpungs- und Bewirtschaf- 
tungsprämie sowie der meist 
extensiven Bewirtschaftung 
werden von vornherein keine 
im Bioland unerlaubten Dün- 
ge- und Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt. 

Ebenfalls positiv sind die 
Kontrollerfahrungen in der Füt- 
terung. Bei Gemeinschaftsal- 
men mit gemeinsamer Milchge- 
winnungIStallhaltung wird 
meist nur wenig Kraftfutter zu- 
gefüttert. Für konventionelle 
Bauern ist es dann auch unpro- 
blematisch, wenn eine einfache 
biotaugliche Getreidemischung 
als Energieergänzungsfutter 
eingesetzt wird. Almbauern mit 
eigenem Stall verwenden zur 
Zufütterung häufig dasselbe 
Kraftfutter wie am Heimbetrieb. 

Bei den meist auf Hochal- 
men gelegenen Galtvieh-, 
Schaf- und Ziegenalmen, wel- 

che oft nur zu Fuß erreicht 
werden können, spielen die 
Überprüfungen aufgrund unse- 
rer bisher gemachten Erfah- 
rungen (schwer erreichbar, 
sehr extensiv, etc.) eine unter- 
geordnete Rolle. Wesentlich 
wichtiger sind natürlich die 
Kontrollen auf Almen mit bio- 
logischer Vermarktung von 
Milch oder Milchprodukten. 
Nicht nur Gemeinschafts-, 
sondern auch Eigenalmen mit 
Biovermarktung werden von 
der BIKO Tirol jährlich (kos- 
tenlos) überprüft. Biomilchlie- 
feranten haben auf der Alm 
dieselben Vorgaben wie am 
Heimbetrieb einzuhalten (1 00 
% Biofütterung, etc.), weshalb 
wir auch hier durchwegs posi- 
tive Erfahrungen machten. 

Im Sinne einer biokonfor- 
men, nachhaltigen Alm- und 
Weidebewirtschaftung und der 
Berücksichtigung der vorgege- 
benen ÖPUL-Richtlinien sollte 
auch in Zukunft ein gemeinsa- 
mer Auftrieb von biologischen 
und konventionellen Tieren 
möglich sein. Die gegenseitige 
Rücksichtnahme und ein Mit- 
einander von Bio- und Nicht- 
biobauern ist für einen beider- 
seitigen (Weide-)Wirtschafts- 
erfolg mehr denn je  unerläss- 
lieh! 

Nur Milch von Biokü- 
hen darf als biologi- 

sche vermarktet werden 
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